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Anhörung gemäß § 45 Straßenverkehrs-Ordnung  
 

Örtlichkeit Paulsborner Straße von Brandenburgische Straße bis Westfälische Straße    

Bezirk, Ortsteil: Charlottenburg-Wilmersdorf, Grunewald 

Gegenstand: Zeichen 274, 275, 278, 279 und 282 (Geschwindigkeitsregelungen) 

Anhörungsfrist: 08.03.2022 

Anlagen: 2 
VZ-Plan/ 
-pläne 

   Lageplan/ 
-pläne 

      

 

Für den genannten Streckenabschnitt Paulsborner Str. wurden mehrere verkehrliche Maßnahmen 
beantragt. Unter anderem sollten die verschiedenen Tempo 30-Regelung insbesondere mit Blick auf 
drei Kitastandorten im benannten Streckenabschnitt erweitert /vereinheitlicht werden. 

Bei der vor Ort Begehung gemeinsam mit Vertretern der Verkehrspolizei Berlin wurden verkehrliche 
Maßnahmen durch die vorhandenen Kitastandorte für notwendig erachtet und eine einheitliche 
Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h befürwortet. 

Die damaligen Anordnungen bzgl. Tempo 30 nachts aus 2007 sowie die zeitlich befristete Geschwin-
digkeitsreduzierung auf 30 km/h an zwei Kitastandorten aus 2019 sind zu modifizieren. 

Die genaue Lage bzw. Standorte der Beschilderungen sind den Roteintragungen in den beigefügten 
Verkehrszeichenplänen zu entnehmen. 

- Entfernen von Z 136 StVO 

- Aufstellen von Z 136 StVO i.V.m. Z 274-30 StVO 

- Entfernen /Versetzen von Z 274-50 StVO 

- Entfernen von Z 274-30 StVO i.V.m. Zz "22-6; Lärmschutz" 

- Entfernen von Z 136 StVO i.V.m. Z 274-30 StVO mit Zz "Mo-Fr; 7-18 h" 

- Entfernen von Zz Mo-Fr; 7-18 h".  

Sollten mir bis zum Ablauf der Frist keine Einwände vorliegen, gehe ich davon aus, dass die Maß-
nahme(n) angeordnet werden kann/können.  
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Im Auftrag  

W. Gottschlag    

Anhörungspartner: 

Dir 2 Stab 14 BA Ch-Wi Tief 170 

nachrichtlich an: 

BA Ch-Wi,  SVB 1 BVG, VBO-VL4 
Gruppe Nord 

Dieses Schreiben wurde mit Hilfe der Informationstechnik gefertigt und ist daher ohne Unterschrift gültig. 
 

 
   

 

Stellungnahme zurück an Absender  Bearbeiter/in:  

 Behörde/Dienststelle:   Telefon: Telefax:  

   keine Bedenken   Bedenken  e-Mail:  

    

 

 Bemerkungen Datum, Unterschrift 

 

    


